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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1979

Norm

ABGB §896

ABGB §1295 IId4b3

ABGB §1295 IIf7a

ABGB §1295 Ia3e

ABGB §1299 G

ABGB §1300 B

Rechtssatz

Regreßhaftung des Schischleppliftherstellers und Schischleppliftlieferanten gemäß § 1299 ABGB gegenüber dem

Vertragspartner, der die Anlage nach dessen Plänen aufstellte, für Fahrgastunfall wegen (auftragsgemäßer)

Minderlieferung von Sicherheitseinrichtungen (zu wenig Seilfangschuhe); sie waren Bestandteil der behördlichen

genehmigten Eingabeunterlagen des Herstellers und der behördliche Abnahme der Anlage, ohne daß die Behörde bei

der Abnahme diesen Mangel beanstandete. Schadensteilung 4:1 zu Lasten des Schleppliftunternehmers, der unter

anderen mangelnde Übereinstimmung von Liefervertrag und Einreichungspläne nicht rügte.
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